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Course: Gremienarbeit

General information
Course Name Gremienarbeit

Committee work/ self-government
Course code BA-WM II - GA
Lecturer(s)
Occurrence frequency Regular
Module occurrence In der Regel jedes Semester
Language Deutsch

Qualification outcome
Areas of Competence: Knowledge and Understanding; Use, application and generation of
knowledge; Communication and cooperation; Scientific self-understanding /
professionalism.
Die Studierenden
-erfahren eine praxisorientierte, erfahrungsbasierte Lernform und werden bei Ihrer
Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung / Gremienarbeit unterstützt.
Die Studierenden
-können in aktiver Diskussion und Mitarbeit Ihr Wissen zu den aktuell bearbeiteten
Themen im Gremium einbringen.
Die Studierenden
-reflektieren in einer Präsentation (5 min) und
-reflektieren in einem schriftlichen Bericht (2-3 Seiten)

aufgrund eines Arbeitsauftrags über Ihre Haltung zu einem bestimmten Thema
(Präsentation auch innerhalb eines Gremiumtermins möglich)

Content information
Content - Mitgliedschaft / Tätigkeit in der studentischen Selbstverwaltung /

Gremienarbeit
- Arbeitsaufträge zu einem Thema in einem Gremium

Teaching format of this course
Teaching format SWS
Seminar 0

Examinations
Ungraded Course
Assessment

Yes
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Miscellaneous
Miscellaneous Das Modul ist erst abgeschlossen, wenn neben dem

mündlichen und dem schriftliche Arbeitsauftrag, die
erforderliche Selbstverwaltungstätigkeit im Umfang von 8
Anrechnungspunkte (in einem oder mehreren Semestern)
geleistet worden ist. Das Punktesystem richtet sich .ca
nach der Regelmäßigkeit der Gremientermine und der Vor-
/Nachbereitungszeit und ergibt sich wie folgt:
-4 Punkte/Semester: Mitgliedschaft in
Studierendenparlament oder Fachschaft
-2 Punkte/Semester: Mitgliedschaft in Konvent,
Senat/Erweiterter Senat, ZSA, ZAFW oder
Berufungsausschuss
-1 Punkt/Semester: Mitgliedschaft in Prüfungsausschuss,
SEPO, HPA, ZHP, ZGA oder ZAD

Studierende haben keinen Rechtsanspruch, im für den
Abschluss dieses Moduls erforderlichen Umfang
an Selbstverwaltungstätigkeiten beteiligt zu werden; die
Mitwirkung ergibt sich vielmehr aus der Mitgliedschaft in
Gremien, i.d.R. aus dem Ergebnis von Hochschulwahlen.
Es besteht eine Anwesenheitspflicht von 80%, die über
Anwesenheitslisten überprüft wird. Der Studierende
erbringt den Nachweis der Anwesenheit über Vorzeigen
der Anwesenheitsliste oder Unterschrift des Vorsitzenden
eines Gremiums.
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